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Allgemeiner Teil.
Gleichzeitig mit der landwirtschaftlichen Ausstellung 

findet die V. Livländische Gewerbeausstellung statt, 
für welche ein besonderes Program m ausgegeben ist.

Zeitpunkt. Tie Ausstellung findet statt: von Freitag, 
den 28. August 10 Uhr morgens bis Montag den 31.. August 
7 Uhr abends. (Die G e w e r b e a u s st e l l n n g dauert bis 
zum 1. Sept, inelus.).

Anmeldungen werden bis zum 10. August entgegen­
genommen und sind zu richten an „das Ansstellnngsbureau" 
per Adresse der Buchhandlung von H. Laakmann (Rigasche 
Str. 8).

Auskünfte erteilt der Sekretär Dr. H. v. Pistohlkors 
(Schloßstr. 1.1, 10—12 Uhr).

Zur Anmeldung von Tieren find von genannten 
Herren zu beziehende F v r m u l a r e zu benutzen 
und deutlich auszufülleu. Pferde, Rinder, Schafe, Schweine 
und Saaten sind je auf gesonderten Formularen anzumelden.

Bei allen Anmeldungen ist anzugeben, ob die auszu­
stellenden Objekte auf hiesigen Ausstellungen schon prämiirt 
worden sind und welche Preise sie erzielt haben, ob sie zur 
K o n k u r r e n z kommen sollen und zwar in welcher Ab­
teilung und Klasse, oder ob sie außer K onkurrenz 
angemeldet werden. Die Angabe der Adresse des Aus- 
st e l l e r s ist nicht zu unterlassen.

Gegenstände der Hansfieißabteilung brauchen nicht 
angemeldet zu werden.

Bestätigung. Das Bureau bestätigt den Empfang der 
Anmeldung, vorbehältlich der Prüfung durch den Komito.
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Einlieferung. Die Einlieferung der Ausstellungsgegen­
stände (Tiere und Sachen) findet am 26. und 27. August 
bis 6 Uhr abends statt unter Bor weis der vom Bu­
reau ^gefertigten Meldnugsbestätignug und Entgegennahme 
einer vom St о niite auszureichenden Empfangsbescheinigung. 
Gegenstände der Hausfleißabteilnng werden nur am 27. August 
empfangeu (für die Gewerbeausstellung vom 17.—25. August).

Prüfung und Zurückweisung. Der Könnt«'- oder die 
vom Verein ernannte Empfangskomm ission ist berechtigt, 
alle eingelieferten Ausstellungsobjekte einer Prüfung zu unter­
ziehen und für die Ausstellung nicht geeignet erscheinende Tiere 
und Gegenstände durch inappellabeleu Spruch zurückzuweisen.

Verantwortung. Der Komitä ist für etwa vorkommende 
Beschädigungen oder irgend welche an Ausstellungsobjekten 
eintretende Verluste nicht verantwortlich.

Aufsicht. Die Aufsicht auf dem Ausstellungsplatz wird 
vom Komitö und dem von ihm angestellten Anfsichtspersonal 
ausgeübt, dessen Anordnungen unbedingt Folge zu leisten ist.

Versicherung. Auf geäußerten Wunsch können die Ex­
ponate gegen Feuersgefahr versichert werden. Die 
Kosten der Versicherung trägt der Aussteller. Eiu dahin 
gehender Wunsch sammt Wertangabe des Objekts ist ans dem 
Anmeldeformular zu vermerken.

Tierarzt. Während der Ausstellung wird täglich zu 
gewissen Stunden ein Tierarzt ans dem Ausstellnngsplatz 
anwesend sein zu kostenfreier Benutzung für ärztliche 
Hilfeleistung und Ausstellung von Gesundheitsattesten für 
den Bahnttansport.

Eintrittsgeld: 28. August. ... 1 Rbl. — Kop.
29. „ vormittags — „ 75 „
29. ,, nachmittags— „ 50 „
30. „ 30 „
31. „ 40 „

1. September . . — „ 40 „
Ans die Person lautende Eintrittskarten

für die Dauer der ganzen Ausstellung 2 „ — „



Standgeld. Jeder Aussteller hat im Bureau ein Stand­
geld gegen Empfang einer Quittung zu eutrichten. In 
der Tierabteilung wird das Standgeld durch den
Komits vom Wartepersonal einkassirt.

Das Standgeld beträgt:
a. Für ein Pferd................................. 2 Rbl. — Kop.
b. „ „ Stück Großvieh. . . 1 „ 50 „
c. „ einen Lat irraum (Box) . . 1 „ 50 „
<1. Für einen s^-Fuß Tischfläche in 

den Ansstellnngsgebäuden . . — „ 20 „
6. Für einen sl^-Fuß Bodenflüche 

in den Ausstellungsgebäuden . — „ 10 „
f. Für einen Щ-Fuß in der offenen 

Halle.........................................— „ 6 „
g. Für einen Hj-Fnß im Freien . — „ 3 „

Für Dreschgarnituren wird kein Standgeld erhoben.

Aussteller, die vom Komito zur Beschickung der Aus- 
stellnng anfgefvrdert werden, zahlen kein Standgeld.

Prämiirungsrcgeln: Nach abgelanfener Anineldefrist an­
gemeldete oder zu spät eiugelieferte Tiere und Gegenstände 
sind von der Prämiirung ansgeschlossen.

Auf einer hiesigen oder Wendenschen Ausstellung bereits 
prämiirte Objekte dürfen in derselben Klasse nur auf höhere 
Prämieu konkurriren.

Wartung: Für Wartung, Pflege und Beaufsichtigung 
der ausgestellten Gegenstände und Tiere hat der Aussteller 
Sorge zu tragen. Die Anzahl des von sihm anznstellenden 
Personals ist mit dem Komitä zn vereinbaren.

Das Wartnngspersonal erhält gratis ans den Namen 
lautende Karten, die in sichtbarer Weise getragen werden müssen.

Das Wartungspersonal für Pferde und Rindvieh hat 
am Freitag und Sonnabend von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr 
abends, am Sonntag und Montag von 10 Uhr morgens bis 
6 Uhr abends anwesend zn sein, und darf mir auf einen 
Erlaubnisschein der Dejonranten fortgehen.
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Verläßt ein Wärter ohne Erlaubnisschein die Aus­
stellung in den bezeichneten Stunden, so hat er sich eine 
Einlaßkarte an der Kasse zu lösen; dasselbe gilt auch beim 
Verlieren der Karte.

Vorführe«: Das Vorführen eines jeden Tieres kann 
jederzeit von den Komitögliedern und Preisrichtern verlangt 
werden. Stiere müssen mit Nasen ringen versehen 
sein. Pferde werden täglich zu bestinuuten Stunden 
vorgeführt, vorgefahre n oder v o r g e r i t t e n.

Verkauf: Alle auf der Ausstellung verkäuflichen leben­
den und leblosen Ausstellungsobjekte werden mit einem v o m 
K o in i t 6 auszureichenden Zettel als verkäuflich 
bezeichnet.

Vom Verkäufer wird eine Abgabe von 2% der Kauf­
summe zum Besten der Ausstellungskasse erhoben.

Für verkaufte D r e s ch m a s ch i n e n und Lokomo­
bilen ist eine Abgabe von '/2 % der Kaufsumme zu entrichten.

Der Verkauf von Hausfleißgegenständen ist von jeder 
Abgabe befreit.

Jedes Verkaufsgeschäft ist sofort im Bureau zu melden 
bei gleichzeitiger Entrichtung der Verkaufsgebühr.

Der Komitü übernimmt bei festgesetzten Preisen die Ber­
ka u f s v e r m i t t e l u u g.

Auktion: Am letzten Ausstellungstage nach 12 Uhr mittags 
findet eine Auktion statt.

An Auktionsgebühren zum Besten des Vereins sind 
zu entrichten:
Bei Verkauf 4 "/0 | .
„ Rückkauf 2 •/, / ber V-rkausssumme.

Preisverteilung: Die Ausreichung der zuerkannten 
Preise erfolgt am letzten Ausstellungstage durch den Komits 
auf Grund der Preisrichterprotvkolle.

Ausreichung: Erst nach Schluß der Ausstellung am 
31. Aug ii st 6 Uhr abends werden die ausgestellten Gegen­
stände wieder ansgereicht und zwar nur 11 a ch V 0 rweis 
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der bei der Einlieferung erhaltenen E m P f a n g s b e s ch e i­
n i g n n g. Gegenstände der Hausfleißabteilung 
werden erst am Morgen des 1. September ansgereicht.

Räumung: Die Räumung des Ausstellungsplatzes 
muß bis zum Abend des 2. Sept e m b e r erfolgt sein.

Alle durch Transport, Wegräumung u. s. lv. der Aus­
stellungsgegenstände verursachten Kosten trägt der Aussteller.

D i e r s ch a u.
Züchter: Als Züchter gilt der, dem die Mutter des 

ausznstellenden Tieres zur Zeit der Empfängnis gehörte.

Aufgezogen: Als vom Aussteller aufgezogen ist ein 
Tier anzusehen, das vor vollendetem ersten Lebensjahr in 
den Besitz des Ausstellers übergegangen ist.

Nachweis: Der Komitö ist berechtigt Nachweise über­
eigene Züchtung, Aufzucht der ausgestellten Pferde durch die 
Aussteller u. s. w. einzufordern. Für Aussteller bäuerlichen 
Standes gilt als Nachweis ein Attestat der örtlichen Ge- 
meindeverwaltnng, welches bei der Meldung beizubringen ist.

Ordner: Jeder Preisrichterkommission wird vom Kvmitä 
ein Ordner zugeteilt, dessen Obliegenheit es ist, den Preis­
richtern beim Prämiirungsgeschäft zur Hand zu gehen und 
dafür Sorge zu tragen, daß das Wartepersonal zur Zeit der 
Prämiirnng stets anwesend und gehörig instruirt ist.

Überführen von Preisen. Die Preisrichter sind nicht 

verpflichtet, in jedem Falle alle für eine bestimmte Klasse 
ausgeworfenen Preise zu verteilen, dagegen berechtigt, mit 
Zustimmung des Präsidenten des Ausstellnngskomitös Preise, 
die innerhalb einer Klasse nicht zur Verwendung gelangt sind, 
in eine andere Klasse überzuführen, falls in dieser mehr 
preiswerte Tiere vorhanden sein sollten, als Preise festge­
setzt sind.
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A. Pferde.
Englisches Blut. Das Erfordernis des englischen Blu­

tes in den beiden Klassen für Zuchthengste, in der Klasse 
„Zuchten" und in der Gruppe für importirte Pferde bezweckt: 
den Wunsch des Landes nach einer Einheitlichkeit in der 
Zuchtrichtung und den Bestrebungen des Pferdezucht-Vereins, 
diese Einheitlichkeit auf der Basis englischen Blutes zu er­
reichen, nach Möglichkeit zu unterstützen, während den vor­
handenen Pferden aller anderer Rassen und Schläge Gelegenheit 
geboten wird in den übrigen Klassen volle Würdigung zu 
erfahren.

Überführen in andere Klassen: Dein Ermessen der 
Preisrichter ist es anheimgestellt, Pferde, die zum Preisbewerb 
in einer bestimmten Klasse angemeldet sind, falls dieselben 
in dieser Klasse als nicht prämiirungswert erscheinen, in einer 
anderen Klasse konkurriren zu lassen. Ist bei der Meldung 
keine Klasse angegeben, auch nicht „hors concoiirs“ gemeldet, 
so erfolgt die Zuteilung zur Klasse durch die Preisrichter.

Inländische Züchtung : Alle Pferde der Gruppen 1 u. 2 
müssen im Jnlande aufgezogen sein. Die in Klasse I, II, V, 
u. VI konkurrirenden Pferde brauchen vom A n s st e l l e r 
weder gezüchtet noch eгz o gen zu sei n. Stnten 
der Klassen II u. VI müssen wenigstens ein Fohlen normal 
ansgetragen nnd geboren haben.

Keschästsordnung der Wreisrichter.
1) Der Ausstellnngskomitü führt die ausgestellten Pferde 

i m K a t a l o g geordnet nach Gruppen nnd Klassen 
ans und sorgt nach Möglichkeit für Aufstellung der Pferde 
in den Stallungen in derselben Reihenfolge.

2) Den Preisrichtern ist es unbenommen entsprechend 
der Grnppentrennnng der Abteilung sich in 3 K o m Mis­
sionen zu teilen nnd die einzelnen Gruppen durch die 
Kommissionen selbständig prüfen nnd prämiiren zu lassen.
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3) Die Preisrichter teilen die ausgestellten Pferde jeder 
blasse je nach der Qualität in 3 Kategorien 
und lassen sie dementsprechend twin Ordner aufstellen. Die 
I. Kategorie bilden die in erster Linie für die Prämiirung 
in Betracht kommenden Pferde. Die II. Kategorie solche, 
die in zweiter Reihe Berücksichtigung finden, falls die erste 
Kategorie für die zur Verteilung kommenden Prämien nicht 
ausreicht. Die III. Kategorie wird für die Prämiirung als 
ungeeignet betrachtet.

4) Nach Entfernung der Pferde III. Kategorie werden 
die Pferde der Kategorie I. und II. in 2 Reihen getrennt 
aufgestellt.

5) Hierauf werden die einzelnen Individuen einer це­
ни n eit Prüfung unterzogen und endlich die Zuerkennung der 
Preise fixirt.

Gruppe 1.
Pferde zum Gebrauch in schneller Gangart.

Klasse I. Zuchthengste mit nachweislich englischem 
Blut vor dem I.Jnni 1894 geboren, nicht unter 2 Arschin 
2 Wersch oct hoch I., II., III. Preis.

I. Preis große silberne Medaille,
II. „ kleine „ „

III. „ bronzene Medaille.

Klasse II. Z н ch tstuten mit nachweislich edlem Blut, 
oder, deren Exterieur eine derartige Abstammung vermuten 
läßt, vor dem I. Juni 1894 geboren, nicht unter 2 Arschin 
hoch 2 1., 2 11. nnd 2 111. Preise.

I. Preis kleine silberne Medaille,
II. „ bronzene Medaille,

Ш. „ Anerkennung.

Klasse III. Gebrauchspferde (Hengste, Stuten, 
Wallache) im Alter von 3 Jahren und darüber, nicht unter 
2 Arschin 1 Werschvck hoch, je 3 I., 3 II. und 3 III. Preise.

2
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I. Preis kleine silberne Medaille,
II. „ bronzene Medaille,

III. „ Anerkennung.

Klasse IV. Zuchten. Mindestens 4 vom Aussteller 
im Jnlaude gezüchtete und erzogene von Hengsten mit engli­
schem Blut abstammende Tiere (Hengste, Stuten, Wallache), 
deren Altersunterschied nicht über 4 Jahre beträgt, I., II., 
III. Preis.

1. Preis große silberne Medaille und 100 Rbl.,
II. „ kleine „ „ „ 50 „

III. „ bronzene Medaille.

Gruppe 2.
Pferde des Arbeitsschlages.

Klasse V. Zuchthengste mit nachweislich englischem 
Blut vor dem 1. Juni 1H94 geboren, 2 Arschin 1 Wersch oct 
hoch, I., IL, III. Preis.

I. Preis große silberne Medaille,
II. „ kleine „ „

III. „ bronzene Medaille.

Klasse VI. Zuchlstute n nicht unter 2 Arschin hoch, 
vor dem I. Juni 1894 geboren, je 2 I., 2 11. nnd 2 111. Preise.

I. Preis kleine silberne Medaille,
II. „ bronzene Medaille,

III. „ Anerkennung.

Klasse VII. Gebran chspferde (Hengste, Stuten, 
Wallache), im Alter von 3 Jahren nnd darüber, 2 Arschin 
hoch, je 3 I., 3 II. und 3 III. Preise.

I. Preis Keine silberne Medaille,
11. „ bronzene Medaille,

III. „ Anerkennung.

Klasse VIII. F o h l e n aus Gruppe I und 2 nach dem 
1. Jannar 1896 geboren, gezüchtet vom Aussteller.

5 Konditionspreise.
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Gruppe 3.
Zu Znchtzwecken importirtc Pferde.

Klasse IX. Importirtc Zuchthengste englischen 
Blutes.

I. Preis große silberne Medaille, 
II. „ kleine „ „

III. „ bronzene Medaille.

Klasse X. Importiere Zucht st n t e n englisch e n 
Blutes.

I. Preis kleine silberne Medaille,
II „ bronzene Medaille,

111. „ Anerkennung.

Sonderabteilung.
Neichsgestütwesen.

Bedingungen: Jährlinge, die zur Konkurrenz ши die 
Preise der Reichsgestütsverwaltung kommen, dürfen nicht 
schon fr ü h e r p rämiirt, und m ii ssen unbe­
schlagen sein.

Zur Konkurrenz kommende Pferde nicht bäuer­
licher E i g e n t ü m e r müssen wenigstens 2 Arschin 
hoch sein.

Klasse I. Für Arbeitspferde im bäuerlichen Besitz:
a. für Hengste und Stuten von 4—6 Jahren 200 Rbl.
b. für Jährlinge, geb. 1897, beiderlei Geschlechts, 300 Rbl.

Klasse II. Für Arbeitspferde im Besitz von Personen 
aller Stände:

2 silb. Medaillen, 4 bronzene Medaillen, 5 Aner- 
kennnngsschreiben.

Vreisrichter:
Die D e l e g i r t e n des R e i ch s g e st ü t w e s e n s. 



12

в. Winder. 
Gruppe 1.

Angler und Fünen. Reinblut.

Zur Konkurrenz werden zugelassen:
1. Nachweislich aus Angeln oder als Stawmbuchtiere 

von den dänischen Inseln importirte Rinder nnd ihre Nach- 
koinmen, sowie Nachkommen von Tieren, die in das baltische 
Stammbuch edlen Rindviehs eingetragen sind.

2. Durch ständiges Aufkreuzen in wenigstens 4 Gene­
rationen mit Stieren der sub 1. genannten Kategorien her­
vorgegangene Rinder, welche die typischen Formen solcher 
Vatertiere erlangt haben.

A n in e r k u n g : Alles was vor dem 1. Januar 1896 
aus Ost- oder Westpreußeu oder von den dänischen 
Inseln importirt ist, gilt als reinblntig, wenn es 
auch nicht Punkt 1 entspricht.

Klasse I. Stiere im A n s lande geboren, 20—36 
Monate alt.

I. Preis 100 Rbl. nnd gr. fitb. Medaille, II. Preis 
kleine silb. Med., III. Preis bronzene Medaille.

Klasse II. Stiere im A uslande geboren, im 
Alter von mehr als 36 Monaten.

I. Preis gr. silb. Medaille, II. Preis kl. silb. Medaille, 
III. Preis bronzene Medaille.

Klasse III. Stiere im Jnlande geboren, 20—36 
Monate alt.

I. Preis gr. silb. Med. nnd 100 Rbl., IT. Preis kl. 
silb. Medaille nnd 50 Rbl., 111 Preis bronzene Medaille.

Klasse IV. Stiere im Jnlande geboren, im Alter 
von mehr als 36 Monaten.

I. Preis gr. silb. Medaille, II. Preis kl. silb. Medaille, 
III. Preis bronzene Medaille.

A n in erku ii g : Befindet sich der mit dem ersten Preise 
prämiirte Stier im Besitze eines Händlers oder Aus­
länders, so wird die Geldprämie dem Aussteller nur 
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ausgezahlt, wenn er den Stier vor Schluß der Aus­
stellung au einen inländischen Heerdeubesitzer ver­
kauft; anderenfalls verbleibt die Geldprämie der 
Ausstellungskaffe.

Klasse V. Kähe im Inlande geboren, in der ersten 
oder zweiten Milch.

I. Preis gr. silb. Medaille und 50 Rbl., II. Preis kl. 
silb. Medaille und 25 Rbl., III. Preis bronzene Medaille.

Klasse VI. Kühe im Inlaude geboren, in der 
dritten Milch und älter.

I. Preis gr. silb. Medaille und 50 Rbl., II. Preis kl. silb. 
Medaille und 25 Rbl., 111. Preis bronzene Medaille.

Klasse VII. Z n ch ten, bestehend aus miudesteus 
einem Stier, im In- oder Auslände geboren, und vier im 
Jnlande geborenen Kühen eigener Zucht des Ausstellers.

I. Preis: Die gr. silb. Medaille des Minist. und 15 Rbl. pro 
Haupt, jedoch nicht mehr, als in Summa 150 Rbl.; II. Preis: 
Die gr. silb. Medaille des Vereins und 10 Rbl. pro Haupt, jedoch 
nicht mehr als 75 Rbl. in Summa; III. Preis kl. silb. Me­
daille, IV. Preis bronzene Medaille.

A n in e r k u n g 1: Stammt der Stier aus der eigenen 
Zucht des Ausstellers, so wird die Prämie des T. 
Preises um 25 Rbl. erhöht.

A nm erku ug 2: Als Kühe eigener Zucht des Aus­
stellers gelten: x

a. Kühe, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
b. Kühe, gezüchtet und erzogen auf der die Ausstelluug 

beschickenden Wirtschaft, welche onrch Erbschaft, Kauf 
oder Arrende in deu Besitz des Ausstellers über- 
gegaugeu ist.

Klasse VIII. Kuhkollektionen, bestehend aus miu- 
destens 5 ausgeglichenen, im Jnlande geborenen oder im- 
portirteu Kühen.

1. Preis gr. silb. Medaille und 50 Rbl., II. Preis kl. 
silb. Medaille und 25 Rbl., III. Preis bronzene Medaille.
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Klasse IX. Jungviehkoslektionen, bestehend aus 
mindestens 6 int Jnlnnde geborenen Stärken eigener Zucht 
des Ausstellers nicht unter 1'/, Jahr alt.

I. Preis gr. silb. Med. und 10 Rbl. pro Haupt, jedoch 
nicht mehr als 75 Rbl. in Summa, II. Preis kl. silb. Med. 
und 5 Rbl. pro Haupt, jedoch nicht mehr als 40 Rbl. in 
Summa, Ill. Preis die bronzene Medaille.

Klasse X. Kälberkollektionen, bestehend aus 
mindestens 8 im Jnlande geborenen Kälbern eigener Zucht 
des Ausstellers.

I. Preis kl. silb. Medaille und 5 Rbl. pro Haupt, je­
doch nicht mehr als 50 Rbl. in Summa; II. Preis bronzene 
Medaille und 3 Rbl. pro Haupt, jedoch nicht mehr als 
30 Rbl. in Summa; III. Preis Anerkennung.

05nippe 2.

Holländer und Friesen. Reinblut.

Zur Konkurrenz werden zugelassen:
1. Nachweislich ans Holland oder Friesland oder als 

Stammbuchtiere aus Ost oder Westpreußeu importirte Riil- 
der und ihre Nachkommen, sowie Nachkommen von Tieren, 
die in das baltische Stammbilch edlen Rindviehs oder als 
reinbliitig in das Stammbnch der estländischen Ostfriesen- 
und Hollällderziicht eingetragen sind.

2. Durch ständiges Aufkrenzen in wenigstens 4 Gene­
rationen mit Stieren der sub I genannten Kategorien her­
vorgegangene Rinder, welche die typischen Formen solcher 
Vatertiere erlangt haben.

Anmerknng: Alles was vor dem 1. Januar 1896 
aus Ost- oder Westpreußeu oder von den dänischen 
Inseln impvrtirt ist, gilt als reinblntig, meint es 
auch nicht Punkt 1 entspricht.

Klasse XI. Stiere int Auslande geboren, 20—36 
Monate alt.

1. Preis gr. silb. Med. und 100 Rbl., II. Preis kl. 
,silb. Med., III. Preis bronzene Medaille.



15

Klasse XII. Stiere im Auslände geboren, im Alter 
von mehr als 36 Monaten.

I. Preis gr. silb. Medaille, II. Preis kl. silb. Medaille, 
III. Preis bronzene Medaille.

Klasse XIII. Stiere im Jnlande geboren, 20—36 
Monate alt.

I. Preis gr. silb. Medaille und 100 Rbl., II. Preis 
kl. silb. Medaille, III. Preis bronzene Medaille.

Anmerkung 1. Stammt der Stier aus ber eigenen 
Zucht des Ausstellers, so wird die Prämie des I. 
Preises um 25 Rbl. erhöht.

A ii in e r k n n g 2. Als Kühe eigener Zucht des Aus­
stellers gelten:

u) Kühe, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
h) Kühe, gezüchtet mib erzogen auf ber die Ausstellung 

beschickenden Wirthschaft, welche bnrch Erbschaft, Kans 
ober Arrenbe in ben Besitz bes Ausstellers über­
gegangen ist.

Klasse XIV. Stiere im In lau be geboren, im Alter 
von mehr als 36 Monaten.

I. Preis gr. silb. Mebaille, II. Preis kl. silb. Mebaille, 
III. Preis bronzene Mebaille.

Klasse XV. K ü h e im Jnlaube geboren, in ber ersten 
Milch ititb älter.

I. Preis kl. silb. Mebaille unb 50 Rbl., II. Preis kl. 
silb. Mebaille unb 25 Rbl., III. Preis bronzene Mebaille.

Klasse XVI. Zuchten, besteheub aus minbestens 
einem Stier, im In- ober Auslanbe geboren unb 4 Kühen 
im Jnlaube geboren aus eigener Zucht bes Ausstellers.

I. Preis gr. silb. Mebaille mib 15 Rbl. pro Haupt, 
jeboch nicht mehr als in Summa 150 Rbl.; II. Preis kl. 
silb. Medaille und 10 Rbl. pro Haupt, jedoch nicht mehr 
als 75 Rbl. in Summa; Ill. Preis bronzene Medaille.

Anmerkung 1: Stammt ber Stier aus ber eigenen 
Zucht bes Ausstellers, so wird die Prämie für ben 
I. Preis um 25 Rbl. erhöht.



Anmerkung 2: (siehe Kl. VII Anm. 2).

Klasse XVII. Juugviehkollektionen, bestehend 
aus mindestens <> im Jnlande geborenen Stärken eigener 
Zucht des Ausstellers, nicht unter l*/2 Jahr alt.

I Preis gr. silb. Medaille und 10 Rbl. pro Haupt, 
jedoch nicht mehr als 75 Rbl. in Summa; 11. Preis kl. 
silb. Medaille und 5 Rbl. pro Haupt, jedoch nicht mehr als 
40 Rbl. iii Summa; III. Preis bronzene Medaille.

Klasse XVIII. K ttlberkollektionen, bestehend aus 
nicht weniger als 8 ini Jnlande geborenen Kälbern eigener 
Zucht des Ausstellers, unter I '/2 Jahr alt.

I. Preis kl. silb. Medaille und 5 Rbl. pro Haupt, jedoch 
nicht mehr als 50 Rbl. in Summa. 11. Preis bronzene Medaille 
und 3 Rbl. pro Haupt, jedoch nicht mehr als 30 Rbl. in 
Summa, 111. Preis Anerkennung

Gruppe 3.
Halbblut vvu Anglern und Fünen in der Kreuzung 

mit Landvich.

Klasse XIX. Kollektionen, bestehend ans einem 
Reinblutstier in- oder ausländischer Abstammung und mindestens 
6 im Jnlande geborenen Kühen eigener Zucht des Ausstellers.

I. Preis kl. silb. Medaille und 50 Rbl. II. Preis bron­
zene Medaille. 111. Preis Anerkennung.

Gruppe 4.
Halbblut von Holländern und Friesen in der Kreuzung mit 

Laudvich.

Klasse XX. Kollektionen, bestehend ans einem 
Rcinblntstier in- oder ausländischer Abstammung und mindestens 
6 im Jnlande geborenen Kühen eigener Zucht des Ausstellers.

1. Preis kl. silb. Medaille und 50 Rbl. II. Preis bron­
zene Medaille. III. Preis Anerkennung.
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Gruppe 5.
Reinblütige Angler und Fünen in bünerlichem Besitz.

Klasse XXI. Stiere, nachweisbar aus anerkannt 
reinblütigen Herden staininend, mindestens 20 Monate alt.

I. Preis 25 Rbl. dem Aussteller und die kleine silberne 
Medaille dem Züchter. II. Preis 15 Rbl. dem Aussteller 
und die bronzene Medaille dem Züchter. 111. Preis 5 Rbl. 
dem Aussteller und eine Anerkennung dem Züchter.

Klasse XXII. K ü h e und t r a g e n d e Stärk e n, 
nachweisbar ans anerkannt reinblütigen Herden stammend.

l. Preis 25 Rbl. dem Aussteller und die kl. silb. Me­
daille dein Züchter. П. Preis 15 Rbl. dem Aussteller und 
die bronzene Medaille dem Züchter. III. Preis 5 Rbl. dem 
Anssteller und eine Anerkenunng dem Züchter.

Gruppe ().
Reinblütige Hollander und Friesen in bäuerlichem Besitz.

Klasse XXIII. Stiere, nachweislich ans anerkannt 
reinblütigen Herden stammend, mindestens 20 Monate alt.

I. Preis 25 Rbl. dem Aussteller und die kleine silberne 
Medaille dem Züchter. II. Preis 15 Rbl. dem Aussteller 
und die bronzene Medaille dem Züchter. III. Preis 5 Rbl. 
dem Aussteller und eine Anerkennung dem Züchter.

Klasse XXIV. K ü h e nachweisbar ans anerkannt rein­
blütigen Herden stammend.

I. Preis 25 Rbl. dem Aussteller und die kl. silb. Me­
daille dem Züchter. II. Preis 15 Rbl. dem Aussteller und 
die bronzene Medaille dem Züchter- Ш. Preis 5 Rbl. dem 
Aussteller und eine Anerkennung dem Züchter.

A n m e r k u n g. Der Obmann der Preisrichter für 
Vieh in bäuerlichem Besitz hat vor Beginn der 
allgemeinen Prämiirung die hervorragend schönen rein­
blütigen Tiere im bäuerlichen Besitz außer zur Kon­
kurrenz für bäuerliches Rindvieh auch zur Konkurrenz 
in den entsprechenden allgemeinen Klassen anznmelden.
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Gruppe 7.
Nicht rcinblntiqes Milchvieh in bäuerlichem Besitz.

Klasse XXV. Stiere, mindestens 20 Monate alt.
I. Preis lö Rbl., II. Preis 10 Rbl., 111. Preis 5 Rbl.
Klasse XXVI. Kühe und tragende Stärken.
1 1. Preis a lö Rbl., 2 II. Preise a 12 Rbl., 2 III. 

Preise a 10 Rbl., 2IV. Preise a 8 Rbl., 3 V. Preise a 5 Rbl.
Klasse XXVII. Kollektionen von inindestens 

3 Haupt.
I. Preis 25 Rbl., II. Preis lö Rbl., III. Preis 10 Rbl.

Kumnlirung vou Olcldpreiseu.
Konkurrirt ein Tier gleichzeitig um einen Kopf- und 

Kollektionspreis, so erhält es bei der Prämiirung zwar die 
Medaillen der Klassen, in welchen es prümiirt ist, jedoch nur 
den höchsten Geldpreis dieser Klassen. Eine Kuinulirung 
von Geldpreisen ist unstatthaft.

C. Schafe.
Jmportirte Schafe können nicht prämiirt werden, er­

halten vielmehr nur außer Koukurrenz Anerkennuugeu.

Gruppe 1.
Wollschafe.

Klasse I. Böcke: 1. Preis bronzene Medaille, II. 
Preis Anerkennung

Klasse II. Mutterschafe: Dieselben Preise nüe Böcke.

Gruppe 2.
Fleischschafe.

Klasse HI. Böcke: dieselben Preise wie Klasse I.
Klasse IV. Mutterschafe: dieselben Preise wie 

Klasse II.
D. Schwein e.

Jmportirte Schweine können nicht prämiirt werden, er­
halten vielmehr mir außer Konkurrenz Anerkennungen.
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Äiasse I. Eber: I. Preis kl. silb. Medaille, II. 
Preis bronzene Medaille, III. Preis Anerkennung.

Äiasse II. Sauen: dieselben Preise wie den Ebern.

Äiasse III. Zuchten: I. Preis große silb. Medaille, 
II. Preis kl. silb. Medaille, III. Preis bronzene Medaille.

Landwirtschaftliche Saaten.
Erwünscht ist die Ansstellnng nicht allein von Frucht- 

und Saatproben, sondern auch von ganzen Pflanzen­
büscheln inklusive Wurzelu.

Älassc I. Mehlfrüchte: Roggen, Weizen, Gerste, 
Hafer, Mais.

I. Preis gr. silb. Medaille, II. Preis kl. sild. Medaille, 
III. Preis bronzene Medaille.

Älassc II. H ü l fe n f r ü ch t e: Erbsen, Wicken, Pe­
luschken rc.

I. Preis bronzene Medaille, II. Preis Anerkennung.

Älassc Ш. Knollen und Wurzelfrüchte: Kar­
toffeln, Rüben, Burkaneu re.

I. Preis gr. silb. Medaille, II. Preis kl. silb. Medaille, 
III. Preis bronzeue Medaille.

Älassc IV. Futterpflanzen: Klee, Timothee, 
Raygrns, Knaulgras rc.

I. Preis kl. silb. Medaille, II. Preis bronzene Medaille, 
III. Preis Anerkennung.

Hausfleiß und ländliches Gewerbe.
A. Frauenarbeiten.

Gruppe 1.
Textilarbeiter!.

Älassc I. Weben.

n) Stoffe
b) Decken, Teppiche rc.

Wolle
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c) Stoffe,
d) Tischzeug, Handtücher. Halbwolle, Lein, Hanf und 

Heede.
e) Schürzen re.

Klasse II. Handgespin n st.

a) Wolle,
h) Lein nnd Heede,
c) Phanlasiegarn.

Klasse HL Färben.

a) Altestnische Farben,
b) Selbständige Versuche mit Pflanzenstoffen re.,
c) Anlehnung an ^Versuche im Auslande mit alten 

Färbemitteln.

Klasse IV. Estnische Gurten.
I. Preis 4 kl. silberne Medaillen,
II. „ 8 bronzene „

III. „ Anerkennungen.

Gruppe 2.
Nadelarbeitcn und Tricotagc.

Klasse I. Na del arbeiten.

a) Wäschenähen (Hand und Maschine),
b) Weißstickerei,
c) Namensticken,
d) Kvnfektionsarbeiten,
o) Kunststickerei.

Klasse II. Tricotage.

a) Stricken (Hand nnd Maschine),
b) Häkelarbeiten,
c) Spitzenklvppeln nnd Spitzennähen,
d) Nahnienarbeiten,
e) Knüpfarbeiten.
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I. Preis 2 kl. silberne Medaillen
II. „ 4 bronzene Medaillen

111. „ Anerkennungen.

Gruppe 3.
Hvlzarbciten und Ännstgewcrbe.

ZUassc 1. Holzarbeiten.
a) Grobe Hvlzarbeiten,
b) Kerbschnitz,
c) Schnitzereien,
(!) Brandmalerei (mit Angabe, falls die Holzarbeit eben­

falls vom Aussteller angefertigt ist).

LUassc 2. Kunstgewerbe.

a. Malerei ans Porzellan, Stoff, Holz rc.,
b. Modellir- und Phantasiearbeiten, 
c. Zeichnen und Mnsterentwerfen.

1. Preis 2 kleine silberne Medaillen,
II. „ 4 bronzene Medaille,
III. „ Anerkennung.

Gruppe 4.
Kottektionslcistnngcn von Instituten.

Kollektivausstellungen aus Gruppe 1—3^ werden nach 
folgendem Modus prämiirt:

I. Preis 4 große silberne Medaillen,
II. „ 4 kleine „ „
III. „ 4 bronz. Med., verbunden mit Anerkennungen. 

Außerdem erhält der Schulvorstaud ein Diplom darüber, 
welchen Preis die Schule erzielt hat.

Zu Kollektionen gehörende Arbeiten können nebenbei als 
Einzelleistungen in den Gruppen konkurriren.

B. 'gSl&itnerarßeiten.
a. Stellmacherarbeiten: (Wagen, Schlitten, Pflüge, 

Eggen u. s. to.)
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b. Tischler- und Schnitzarbeiten: (Möbel, Kasten, Kisten, 
Schaufeln, Harken, Schachteln, Dosen, Löffel u. s. w.)

c. Böttcherarbeiten: (Fässer, Zuber, Spanne u. s. to.) 
d. Korbmacherarbeiten: (Körbe, Tische, Stühle re.).
6. Stroh-, Bast- und Spahnarbeiten: (Körbe, Taschen, 

Matten, Hüte, Siebe re.)
f. Bürstenbinder-Arbeiten: (Bürsten, Besen re.) 

Für jede dieser Abteilung a—f ein I. Preis silb. Medaille,
„ П. „ bronz. „
„ III. „ Anerkennung.

Preisrichter.
A. F ü r Pferde:

E. von Cofsart-LewiMll, v. Hehn, A. v. Lölvis vf 
Menar-Fiftehlen, A. Baron Pilar-Audern, Prof. Raupach, 
A. v. Roth-Rösthos, Sadotosky-Selsan, Pros. Semmer, Baron 
Stempel-Grähnhvf, H. v. Walter-Repshof, E. Baron Wolff- 
Waldeck, Baron Campenhausen-Wesselshof.

B. F ii r R inder :

Gruppe 1.
Angler und Fünen. Reinblut.

Erster Preisrichter: Baron Maydell-Martzen. Zweiter 
Preisrichter v. Oettingen-Karstemois. Suppleant des ersten 
Preisrichters: v. Sepdlitz-Meyershof. Suppleant des zwei­
ten Preisrichters v. Sivers-Autzem. Obmann: v Sivers- 
Nauden. Suppleant des Obmanns : v. Middendorff-Hellenorm.

Gruppe 2.
Holländer und Friesen. Rciublut.

Erster Preisrichter: v. Grote-Kawershof. Zweiter Preis­
richter: Hoffmann-Sanck. Suppleant des ersten Preisrichters: 
Jam. Baron Wolff-Rodenpois. Suppleant des zweiten Preis­
richters: Prof. v.Knieriem-Peterhof. Obmann: v. Middendorff- 
Hellenorm. Suppleant des Obmanns V. Sivers-Randen.
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Gruppe 3.
Angler und Fünen. Halbblut.

Erster Preisrichter: v. Nathlef-Tainmist. Zweiter Preis 
richter: O. Baron Vietinghof-Salisburg. Suppleant des 
ersten Preisrichters: v. Roth-Tilsit. Suppleant des zweiten 
Preisrichters: v. Blanckenhagen-Allasch. Obmann: v. Sivers- 
Euseküll. Suppleant des Obmannes v. Samson-Uelzen.

Gruppe 4.
Hollander und Friesen. Halbblut.

Erster Preisrichter: Semel-Kawershof. Zweiter Preis­
richter : Jos. Baron Wolff-Lindenberg. Suppleant des ersten 
Preisrichters: Prof. v. Knieriem-Peterhof. Suppleant des 
zweiten Preisrichters: A. Baron Wolff-Hinzenberg. Ob­
mann : v. Wahl-Pajus. Suppleant des Obmanns v. Sivers- 
Randen.

Gruppe 5—7.
Milchvieh in bäuerlichem Besitz.

Erster Preisrichter: Werncke - Alt - Karrishof. Zweiter 
Preisrichter: v. Trausehe-Wattram. Suppleant des ersten 
Preisrichters: v. Samson-Warbns. Obmann: v. Midden- 
dorff-Hellenorm. Suppleant des Obmannes: v. Wahl-Pajus.

C. F ii r Schafe:
N. v. Essen-Kaster, Kusmauow, Obmann: A. Stokebye- 

Klein - Kongota.
D. Für S ch w eine:

Baron Vietinghof-Salisburg. Obmauu: Werucke-Karrishof.

E. Für landwirtschaftliche Saaten:
Graf Berg-Schloß-Sagnitz, v. Samson - Hnmmelshof, 

Riik - Kirrumpäh, als Substitut v. Sivers - Euseküll, Baron 
Maydell-Krüduershof.

Für Hausindustrie und ländliches Gewerbe.

A. F ii r Frauenar beite n :
Fran Dr. Barauins - Molien, Frau v. Strpk-Kvppo, 

Fran v. Cossart-Lewiknll.



В. F ii r M ii п n erarbeit cn :

Kirstein-Saßnitz, Barth. Suppleanten: A. V. Hofmann- 
Gertrndenhof, A. v. Stryk-Köppo.

Ansstellnngskomite.
B u r e a it: A. v. Z. Mühlen * Groß-Kongota, Präses. 

H. ü. Pistohlkors, Sekretär. E. v. Rücker-Unipicht, E. von 
Zur Mühlen ° Ledis.

P r ü in iirn ii g: G. v. Rathlef-Tammist, M. v. Schultz- 
Kockora.

Pferde: E. v. Cossart-Lewiküll, O. Baron Stackelberg- 
Fehtenhof, H v. Walter. Repshof, R. v. Wahl - Marrama.

Rinder: R. v. Samson-Bockcnhof, E. v. Saß-Hohen­
see, v. Kymmel-Megel.

Leblose Objekte: A. v. Akerman - Gothensee, P. 
Graf Sievers-Warrol, A. v. Stryk-Kibbijerw.

K a s s e: R. v. Oettingen-Wissust, A. von Zur Miihleu- 
Forbushof.

E m p f a n g s k o m i s f i o n: W. Baron Wolff-Kaivast, 
E. v. Löwis of Menar.

3ur ZZenchlunq siir Kussteller!
Ans diesbezügliches Gesuch des Livl. Vereins zur Für- 

derung der Landw. und. des Gewerbefleißes hat das Mini­
sterium der Landiv und Domänen in dsr Nr. 944 seiner 
Tarifsammlung für 1898 pnblizirt, daß vom 23. Mai bis 
zum Schluß des Rücktransportes von der diesjährigen Au- 
gnstausstellnng, auf deu Staatsbahueu der

ermäßigte ^arif
wie er iii der Nr. 585 des „Сборникъ ТариФовъ“ sub 
dtr. 163 ini Jahre 1894 veröffentlicht ist, für Exponate 
unserer Ansstellnng

Drül'ligtroiL liat.



An

das Ausstellungs-Comite
per Adresse

Buchhandlung von H. Laakmann

Jurjew (Dorpat),
Rigasche Strasse Nr 8.



Anmeldungsformular I.
Ist nach den allgemeinen Regeln des Programms auszufüllen und dem Ausstellungs- Сошкё bis 

zum 10. August 1898 einzusenden.
Peab programmi üleüldiste reeglite järele sissekirjutud kostustega allolewate küsimuste peale näituse 

komiteele 10. augustiks 1898 a. sissesaadetama.
ülesandmise eeskm I.

An­
zahl.

Bezeichnung des
Tieres: (Hengst, 

Stute, Stier etc.). Namen.
In welcher Classe oder 

Abtheilung concur­
rirend. Rage.

Farbe. Höhe bei 
Pferden.

Arw.
Looma nimetus (täkk, 

mära, härg rc..'.
Nimi. Missuguses klassis ehk 

jaos woidutahtja.
Tõug.

Wärw 
(farm).

Hobuse 
kõrgus.

Wann 
zuletzt 
gekalbt.

Millal mii­
ni a st korda 
kandnud.

Wann 
geboren.

Millal 
sündinud.

Abstain inungs resp. Stammbuch- 
nummur der Eltern.

Vater. I Mutter.
Missugusest soost, ja wanemate 

' suguraainatu №

Gezüchtet 
bei

Erzogen 
von wem.

Kelle juures 
paaritud.

Wenn ver­
käuflich, zu­

welchem 
Peise.

Kellest . .
kaswa!alud. —

Wird Versiche­
rung gewünscht 
und zu welchem 

Preise.
Kui kinnitamist 

sowitakse, kui 
kallilt.

Bemerkungen.

Tähendused.

E m a.J s

An­
zahl.

Nähere Bezeichnung der Gegenstände, siehe 
Programm.

Wie viel Quadratfuss im geschlossenen Raume, welcher Classe 
in offener Halle oder im Freien. Wand-, oder Abtheiluno-

Boden-, Tisch-Fläche, ob Trophäe. ■ • °concurrirend.

Wenn verkäuflich, 
zu welchem Preise.

Wird Versicherung gewünscht 
und zu welchem Preise. Bemerkungen.

Arw. Asjade ligem nimetus programmi järele.
Mitu ruutjalga kinnises ruumis, lahtises kuuris =Hma, p°r°nd°°md. lauaruum. WULN. 

Kas woidumargrga. ‘ ”

Kui müüdaw, kui Kui kinnitamist soowitakse, kui 
kallilt. kallilt.

Tähendused.

Name und Stand des Ausstellers:
Wäljapancja nimi ja seisus:

Post-Adresse:
Posti adress:

Druck von П. Laakmann.



д II • I -- Das Anmeldungsformular II ist nach den allgemeinen Regeln des Programms auszufüllen. Sobald die Meldung к ♦<* L* ♦ TTAnmeldungstormuiar II. »häit ■>« welche ,ngl,ich alsLegitima Ülesandmise eeskm 11.
Ülesandmise eeskiri II on programmi üleüldiste reeglite särele täiskirjulada. Niipea kui ülesandmine sisse saadetud on, saadetakse wäljapanejale otsekohe wasruwõlmise tunnistus postkaartiga kätte. Seesama postkaart on ühtlasi 

tunnistuseks nähtusi platsil asiade |a loomade wastuwõtmise suures.

An­
zahl.

Bezeichnung des In welcher Classe oder Farbe. Höhe bei
Tieres: (Hengst, 

Stute, Stier etc.). Namen. Abtheilung concur­
rirend. Rage. Pferden.

Arw. Looma nimetus (täkk, 
mära, härg гс.,1.

Nimi. Missuguses klassis ehk 
jaos wõidutahtja.

Tõug.
Wärw 
(karm).

Hobuse 
kõrgus.

1

.......................... -.................... .—____ ..... _ ...........----

Wann 
zuletzt 
gekalbt.

Millal mii­
ni a st korda 
kandnud.

Wann 
geboren.

Millal 
sündinud.

Abstammuugs resp. Stammbuch- 
nummur der Eltern. __  

Vater. 1 Mutter.
Missugusest soost, ja wanemate 

_____ suguraamatu №________  
J s a. 1 Ema.

G

K

rezüchtet 
bei

elle juures 
raaritud.

Erzogen 
von wem.

Kellest 
kaswatatud.

Wenn ver­
käuflich, zu- 

welchein 
Peise.

Kui müüdaw, 
kui kallilt.

Wird Versiche­
rung gewünscht 
und zu welchem 

Preise.
Kui kinnitamist 

sowitakse, kui 
kallilt.

Bemerkungen.

Tähendused.

An- Nähere Bezeichnung der Gegenstände, siehe 
zahl. Programm.

Arm. Asjade ligem nimetus programmi järele.

Wie viel Quadratfuss im geschlossenen Raume, 
in offener Halle oder im Freien. Wand-, 

Boden-, Tisch-Fläche, ob Trophäe.

Mitu ruutjalge kinuiies ruumis, lahtises kuuris 
ehk wäljas. Seina-, põrandapind, lauaruum.

Kas möidumärgiga.

In welcher Classe ' 
oder Abtheilung 

concurrirend.

Missuguses klassis 
ehk jaos wõidutahtja..

Wenn verkäuflich, Wird Versicherung gewünscht 
zu welchem Preise. und zu welchem Preise.

Sui müüdaw, kui Kui kinnitamist soowitakse, kni 
kallilt. kallilt.

Bemerkungen.

Tähendused.

Name und Stand des Ausstellers:
Wäljapaneja nimi ja seisus:

Post-Adresse:
Posti adress:

Druck von H. Laakmann.



Vom 
Ausstellungs - Comit6. 

Jurjew (Dorpat).


